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Nach leichtem SHT ist Bewegung Trumpf 

Keine Pause für den Kopf
Buffalo – Jugendliche brauchen 
besonders lange, um sich von einer 
sportbedingten Gehirnerschütterung 
zu erholen. Dabei ist Ruhe nicht un­
bedingt das Mittel der Wahl, wie Er­
gebnisse einer Studie der New York 
State University at Buffalo zeigen. 

Die Erholungszeit junger Sport­
ler verkürzte sich deutlich, wenn sie 
innerhalb von zehn Tagen nach der 
Verletzung mit einem leichten, kon­
trollierten Aerobic-Training began­
nen. Wichtig sei, dass sich das Work-

out unterhalb der Symptomschwelle 
bewege, die Beschwerden also nicht 
verschlimmere, betonen die Wissen­
schaftler. Sie orientierten sich für 
die Ausarbeitung des Übungsplans 
an Belastungstests für herzkranke 
Patienten. 

Insgesamt 61 Jugendliche im 
Alter zwischen 13 und 18 Jahren 
nahmen über einen Zeitraum von 
vier Wochen für täglich 20 Minu­
ten am Training teil. Die Intensität 
der körperlichen Aktivität wurde 

durch Messung der Herzfrequenz 
überwacht. Als Vergleich diente 
eine Gruppe von 57 Jugendlichen, 
die lediglich tägliche leichte Stretch-
Übungen durchführten.

Das gezielt auf die Forderung 
des Gehirns ausgelegte Fitnesspro­
gramm verringerte nicht nur die 
Zeit bis zur Genesung (14 im Ver­
gleich zu 19 Tagen) – auch das 
Risiko eines postkommotionellen 
Syndroms sank um 48  Prozent. 
Das Training sei sicher, werde gut 

angenommen und zeige keinerlei 
Nebenwirkungen. 

Die Forscher legen aus die­
sem Grund nahe, die kontrollier­
te sportliche Aktivität nach einer 
Gehirnerschütterung nicht nur zu 
erlauben, sondern gezielt zu ver­
schreiben, um dadurch den Hei­
lungsprozess zu fördern. � smt
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Die praktische Frage

Patientin stürzt vor 
Ordination: Warum 
sich der Arzt darum 
kümmern muss

Juristische Fragen werden von mir 
in der Regel nicht aufgegriffen. 
Gerne bleibe ich bei meinem Leis­
ten der Steuer- und Ärzteberatung. 
Ich möchte diesmal eine Ausnahme 
machen, um wieder einmal zu un­
terstreichen, wie weit der Verantwor­
tungsbereich eines/r Ordinations­
inhabers oder -inhaberin reicht. 

Der Anlassfall ist so unglücklich 
wie tragisch: Eine Patientin stürzt 
vor der Praxistür eines Augenarztes. 
Sie wollte die Ordination aufsuchen 
und kommt beim Betreten zu Fall. 
Der sonst ebene Zugang zur Praxis 
war durch eine optisch nicht her­
vorgehobene Stufe unterbrochen 
– nicht günstig, wenn es sich um 
ein Gebäude handelt, das von Men­
schen mit Augenproblemen aufge­
sucht wird. Die Patientin klagte den 
Arzt und den Hauseigentümer auf 
Schadensersatz.

Der Streitfall ging bis vor den 
Obersten Gerichtshof. Und die­
ser entschied, dass der Facharzt 
aufgrund des bestehenden Be­
handlungsvertrages eine damit 
verbundene spezielle Schutz- und 
Sorgfaltspflichte habe. Dazu gehöre 
auch die Pflicht, für einen gefahrlo­
sen Zu- und Abgang zur Ordination 
zu sorgen, zumal diese bestehende 
Gefahr – unter Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt – für ihn auch 
voraussehbar war.

Eine einzelne Stufe, die sich op­
tisch nicht abhebt und sich zudem 
an einer nicht gut ausgeleuchteten 
Stelle befindet, ist für hausfremde 
Personen nicht leicht zu erken­
nen. Der oberste Gerichtshof geht 
davon aus, dass eine solche Gefah­
renquelle für den praktizierenden 
Arzt erkennbar und mit einfachen 
Abwehrmaßnahmen (farbliche Bo­
denmarkierung, …) zu beseitigen 
gewesen sei. 

Das Gericht betont dabei, dass 
die geforderte Sorgfalt nicht über­
spannt werden dürfe. Aber in einem 
derartigen Fall sei es für den Arzt 
ein Leichtes gewesen, die Stufe als 
Gefahrenquelle für seine Patienten 
zu erkennen und davor zu war­
nen. Er hat dennoch nichts unter­
nommen. Daher wurde der Klage 
stattgegeben.
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«Der Zugang zur Praxis  
war durch eine optisch nicht 

hervorgehobene Stufe  
unterbrochen.»

«Der OGH geht davon aus,  
dass die Gefahrenquelle  

für den praktizierenden Arzt  
erkennbar war.»


